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Allgemeine Bestimmungen

Gegenstand

Bildungsstrategie

Art.1
1 Diese Verordnung regelt im Rahmen des Bildungsreglements vom
14.Juni 2024
a. Massnahmen bei unzumutbarem Schulweg,
b. die Einzelheiten betreffend einfache sonderpädagogischeund un-

terstützendeMassnahmen im Regelschulangebot,
c. die zusätzlichenAngebote nach Artikel 21 Absatz 2 des Bildungs-

reglements,
d. die weiteren Gebührennach Artikel 22 des Bildungsreglements,
e. die Organisation und Zuständigkeiten,
f. die weitergehende Mitwirkung von Eltern und Schülerinnen und

Schülern.

2 Einzelheiten betreffend die Tagesschule und die Ferienbetreuung re-
gelt die Verordnung vom 25. März2024 überdie Tagesbetreuung von
Schulkindern und die Einzelheiten zum schulzahnärztlichenDienst
sind in derVerordnung vom 25. März2024 überden schulzahnärztli-
chen Dienst festgehalten.

3 Fürdie ausserschulische Nutzung der Schulanlagen gilt die Verord-
nung vom 27. November 2018 überdie Benützungvon öffentlichen
Anlagen der Gemeinde.

Art.2
1 Der Gemeinderat erlässtaufAntrag der Bildungs- und Kulturkommis-
sion die Bildungsstrategie.

2Die Bildungsstrategie bestimmt, wie die Gemeinde ihren Bildungsauf-
trag umsetzt.

3Siewird periodisch überprüft.

Regelschulangebot

Schulweg
Übersicht

Art.3
1Aufdem Schulweg stehen die Schülerinnen und Schülerunter der
Verantwortung der Eltern.

2Massnahmen derGemeinde bei unzumutbarem Schulweg (Art. 5
Abs. 1 Bildungsreglement) sind insbesondere:
a. die Ubernahme der Kosten fürdie Benützungder öffentlichenVer-

kehrsmittel,
b. die Organisation eines öffentlichenSchülertransports,
c. die Ausrichtung einer Entschädigungfürden privaten Transport

durch die Eltern, wo weder öffentlicheVerkehrsmittel noch ein öf-
fentlicher Schülertransportzur Verfügungstehen.

3 Überdie Zumutbarkeit des Schulwegs und überGesuche um Mass-
nahmen nach Absatz 2 entscheidet die Abteilungsleitung Bildung und
Kultur im Streitfall durch Verfügung(Art. 16 Abs. 1 Bst. c).
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Benützungder öffentli-
chen Verkehrsmittel

Offentlicher Schülertrans-
port

Entschädigungfürpriva-
ten Transport

Einfache sonderpädago-
gische und unterstüt-
zende Massnahmen im
Regelschulangebot

Art.4
1 MüssenSchülerinnenund Schülerfürdie Bewältigungeines unzu-
mutbaren Schulwegs die öffentlichenVerkehrsmittel benützen,trägt
die Gemeinde die Kosten fürein Ticket der 2. Klasse oder sie gewährt
einen anteilmässigenBeitrag an ein entsprechendes Abonnement.

2 Schülerinnenund Schülern, die in der neunten Klasse das erste Jahr
des gymnasialen Bildungsgangs absolvieren, gewährtdie Gemeinde
einen Kostenbeitrag an ein Jahresabonnement. Der Beitrag entspricht
den anteilmässigenKosten eines Libero-Jahresabonnements fürdie
erforderlichen Zonen (max. 4 Zonen) für195 Tage.

Art.5
1 Wo die Gemeinde einen öffentlichenSchülertransportanbietet, legt
die Abteilungsleitung Bildung und Kultur die Einsteigeorte und die Ab-
fahrtszeiten sowie die Verhaltensregeln fest.

2 Schülerinnen und Schüler,welche die Fahrten durch ihrVerhalten
erheblich stören,könnenvom Transport vorübergehendausgeschlos-
sen werden. Zuständig ist die Abteilungsleitung Bildung und Kultur.

Art.6
1 MüssenSchülerinnenund Schülerfürdie Bewältigungeines unzu-
mutbaren Schulwegs durch ihre Eltern zur Schule gefahren werden,
entschädigtdie Gemeinde die Eltern pauschal mit CHF 250.00 pro
Transportkilometer und Schuljahr.

2 Die Entschädigungwird anteilmässiggewährt,wenn sich mehrere
Eltern fürTransportfahrten zusammenschliessen.

3 Sie wird frühestensfürdie Zeit ab Einreichung eines Gesuchs (Art. 3
Abs. 3) gewährt.

Art.7
1Die Gemeinde setzt die Massnahmen nach Artikel 2 der kantonalen
Verordnung vom 19. September 2007 überdie einfachen sonderpäda-

gogischen und unterstützendenMassnahmen im Regelschulangebot

(VMR) ohne Führenvon besonderen Klassen um.

2 Sie bietet keine Rhythmik an.

3 Die nähereUmsetzung der Massnahmen nach Artikel 2 VMR ist im
Umsetzungskonzept Integration der Bildungs- und Kulturkommission
festgelegt (Art. 27 Abs. 2 Bst. c Bildungsreglement).

Weitere Aufgaben und Gebühren

Freiwilliger Schulsport Art.8
1 Die Gemeinde bietet freiwilligen Schulsport an.

2 Die Aufnahme von Schülerinnenund Schülernrichtet sich nach den
Kurskapazitäten. Es besteht kein Anspruch aufden Besuch von Kur-
sen des freiwilligen Schulsports.

3 Eltern melden die Schülerinnenund Schülerfristgerecht schriftlich
bei der Leitung Schulsport fürdie angebotenen Kurse an. Die
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Aufgabenhilfe

Gemeindebibliothek

ElternbeiträgefürSchul-
reisen, Schullager und
Sportwochen

Anmeldung gilt fürdas ganze Schuljahr, sofern die Eltern die Schüle-
rinnen und Schülernicht fristgerecht vom Kursbesuch im zweiten Se-
mester abmelden. Die Termine fürdie An- und Abmeldung werden
durch die Abteilungsleitung Bildung und Kultur festgelegt.

4 Fürden Besuch von Kursen des freiwilligen Schulsports erhebt die
Gemeinde von den Eltern einen Kostenbeitrag von ChlF 20.00 pro
Kurs und Semester. Die Gebührist auch bei Abwesenheit geschuldet.

5 Die Abteilungsleitung Bildung und Kultur kann Schülerinnenund
Schüler,die Kurse erheblich stören,vorübergehendvom Besuch des
freiwilligen Schulsports ausschliessen.

Art.9
1 Die Gemeinde bietet betreute Aufgabenhilfe fürSchülerinnenund
Schüleran, die in der Gemeinde die Volksschule besuchen.

2 Die Aufnahme richtet sich nach den Kapazitäten. Es besteht kein An-
spruch auf betreute Aufgabenhilfe.

3 Eltern könnenSchülerinnenund Schülerin Absprache mit der zu-
ständigenLehrperson jederzeit schriftlich fürdie Aufgabenhilfe anmel-
den. Die Eltern oder die Lehrperson könnensie unterWahrung einer
Frist von einem Monat wieder abmelden.

4 Die Gemeinde kann die Aufgabenhilfe aus wichtigen Gründenvorzei-
tig beenden.

5 Fürden Besuch der Aufgabenhilfe erhebt die Gemeinde von den El-
tern einen Kostenbeitrag von CHF 85.00 pro Quartal. Bei An- oder An-
meldung währenddes Quartals wird der Kostenbeitrag anteilmässig
erhoben.

6 Der Kostenbeitrag nach Absatz 5 ist auch bei Abwesenheit geschul-
det. Bei längererAbwesenheit wegen Krankheit oder Unfall kann er
angemessen reduziert werden.

Art.10
1 Die Gemeinde führteine Gemeindebibliothek.

2 Die Benutzung und die Gebührensind in der Verordnung Gemeinde-
bibliothek vom 29. August 2016 geregelt.

Art.11
1 FürSchulreisen, Schullager, Sportwochen und dergleichen erhebt
die Gemeinde von den Eltern BeiträgegemässAnhang.

2 Die Gewährungvon Unterstützungsbeiträgenin finanziellen Härtefäl-
len richtet sich nach der Verordnung vom 1. Juli 2014 überLagerbei-
trägeaus dem Marthaler Fonds.
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Organisation und Zuständigkeiten

Schulorganisation

Bildungs- und Kulturkom-
mission
a) Teilnahme anderer

Schulorgane an
Sitzungen

b) Weitere Zuständigkei-
ten

Abteilungsleitung Bil-
dung und Kultur
a) Aufgaben im Allge-

meinen

Art.12
Schulorgane der Gemeinde sind:
a. der Gemeinderat,
b. die Bildungs- und Kulturkommission,
c. die Abteilungsleitung Bildung und Kultur,
d. die Schulleitungen,
e. die Leitung Massnahmen Regelschule als besondere Schullei-

tungsfunktion,
f. die Leitung Tagesbetreuung.

Art.13
1 Die Abteilungsleitung Bildung und Kultur nimmt mit beratender
Stimme und Antragsrecht an den Sitzungen der Bildungs- und Kultur-
kommission teil.

2Die Schulleitungen, die Leitung Massnahmen Regelschule und die
Leitung Tagesbetreuung nehmen an den Sitzungen der Bildungs- und
Kulturkommission teil, wenn Geschäftebetroffen sind, welche ihren
Aufgabenbereich besonders berühren.

Art.14
Neben den Aufgaben gemässArtikel 27 des Bildungsreglements ist
die Bildungs- und Kulturkommission zuständigfür:
a. den Abschluss von Vereinbarungen mit anderen Gemeinden über

die Zusammenarbeit bei einzelnen einfachen sonderpädagogi-
schen und unterstützenden Massnahmen gemässArtikel 2 VMR,
unter Vorbehalt des Ausgabenbeschlusses des zuständigenOr-
gans,

b. Rahmenvorgaben fürdie Stundenpläneund Grundsätzefürdie
Pensenzuteilung,

c. die Genehmigung derjährlichenPensenplanung unter Vorbehalt
von Artikel 24 Absatz 1 Buchstabe b Bildungsreglement,

d. die vorbereitende Behandlung von Geschäftenbetreffend die Ge-
meindebibliothek und ausserschulische Kulturanlässezuhanden
des Gemeinderats sowie den Vollzug dieser Geschäfte.

Art.15
1 Die Abteilungsleitung Bildung und Kultur ist verantwortlich fürdie pä-
dagogische und betriebliche Führungder Schule.

2Sie nimmt insbesondere folgende Aufgaben wahr:
a. Sie wirkt darauf hin, dass die Schulleitungen, die Leitung Massnah-

men Regelschule und die Leitung Tagesbetreuung die ihnen zuge-
wiesenen Aufgaben in Ubereinstimmung mit den Vorgaben des
übergeordnetenRechts und der Gemeinde wahrnehmen,

b. sie steltt die Koordination zwischen den Schulleitungen, der Lei-
tung Massnahmen Regelschule und der Leitung Tagesbetreuung
und deren Mitwirkung bei gesamtschulischen Themen sicher,

c. sie ist verantwortlich fürdie Umsetzung der Qualitätsvorgabenan
derSchule,

d. sie nimmt die Öffentlichkeitsarbeitund Elterninformation der Ge-
samtschule wahr,

e. sie bestimmt das Angebot an freiwilligem Schulsport innerhalb der
bewilligten Mittel,
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b) Verfügungsbefug-
nisse und Anstellun-
gen

Schulleitungen

sie bestimmt das Angebot an fakultativem Unterricht innerhalb der
bewilligten Lektionen,
sie ist verantwortlich fürdie Jahresplanung der Schule und die
Stundenpläne;
sie legt die unterrichtsfreien Halbtage und die Unterrichtszeiten
bzw. die Öffnungszeitender Tagesschule vor den Ferien fest;
sie bestimmt die Haus- und Pausenordnung,
sie organisiert und überwachtden schulärztlichenDienst.

Art.16
1 Die Abteilungsleitung Bildung und Kultur entscheidet im Streitfall
durch Verfügungüber:
a. den auswärtigenSchulbesuch im Anwendungsbereich von Verträ-

gen mit anderen Gemeinden,
b. die Zuweisung von Schülerinnen und Schülernzu Standorten,

Klassen und fakultativem Unterricht,
c. die Zumutbarkeit des Schulwegs und allfälligeMassnahmen bei

Unzumutbarkeit (Ari:. 3 Abs. 3),
d. Massnahmen fürdie Aufrechterhaltung des geordneten Schulbe-

triebs, soweit nicht die Bildungs- und Kulturkommission zuständig
ist,

e. Streitigkeiten im Zusammenhang mit Angeboten nach den Artikeln
8 bis 10. Vorbehalten istArtikel 21 Absatz 1.

2 Die Abteilungsleitung Bildung und Kultur ist zuständigfürdie Anstel-
lung, Enttassung und Führung:
a. der Schulleitungen,
b. der Leitung Massnahmen Regelschule,
c. der Leitung Tagesbetreuung,
d. der Mitarbeitenden Schuladministration,
e. der Bibliotheksleitung,
f. der Leitung Schulsport und der Koordinationsperson Aufgaben-

hilfe,
g. der Inhaberinnen und Inhabern von Spezialaufgaben.

3 Sie ist weiter zuständigfür:
a. die Bewilligung von Weiterbildungen von Lehrpersonen auf Kosten

der Gemeinde und den Abschluss von Rückzahlungsvereinbarun-
gen,

b. die Bewilligung von unbezahltem Urlaub von mehr als fünfTagen
fürLehrpersonen.

Art.17
1 Die Schulleitungen sind verantwortlich fürdie pädagogischeund be-
triebliche Führungder ihnen zugewiesenen Schulstufen oder -stand-
orte. Sie
a. stellen den Betrieb der Schule fürihre Stufen oder an ihrem Stand-

ort sicher,
b. setzen fürihre Stufen oder an ihrem Standort die Qualitätsvorga-

ben um,
c. nehmen fürihre Stufen oder an ihrem Standort die Öffentlichkeits-

arbeit und Elterninformation wahr,
d. bewilligen fürihre Stufen oder an ihrem Standort besondere An-

lässewie Schulreisen oder Lager und legen den Elternbeitrag für
Schulreisen in Berücksichtigungdes Anhangs fest,
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Leitung Massnahmen Re-
gelschule

Leitung Tagesbetreuung

Schuladministration

e. vertreten die Anliegen der Lehrpersonen sowie der Schülerinnen
und SchülergegenüberderAbteilungsleitungBildung und Kultur
sowie der Bildungs- und Kulturkommission.

2 Sie sind insbesondere zuständigfür
a. die Anstellung, Entlassung und Führungder Lehrpersonen ihrer

Stufen oder ihres Standorts unter Vorbehalt von Artikel 16 Abs. 3,
b. Schullaufbahnentscheide gemässArtikel 1 1 der Direktionsverord-

nung vom 6. März2018 überdie Beurteilung und Schullaufbahn-
entscheide in der Volksschule (DVBS),

c. die Anordnung erweiterter oder reduzierter individueller Lernziele
nach Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe a VMR,

d. die Beurteilung von Gesuchen um Dispensation eines Schülerso-
der einer Schülerinvom Unterricht gemässArtikel 27 des Volks-
schulgesetzes vom 19. März1992 (VSG).

Art.18
1 Die Leitung Massnahmen Regelschule ist verantwortlich fürdie be-
triebliche und pädagogischeFührungder Angebote an einfachen son-
derpädagogischenund unterstützendenMassnahmen im Regelschul-
angebot. Sie:
a. setzt das Konzept Integration und die Qualitätsvorgabenum,
b. nimmt fürden Bereich der einfachen sonderpädagogischenund

unterstützendenMassnahmen die Öffentlichkeitsarbeitund Eltern-
information wahr,

c. vertritt die Anliegen der Speziallehrpersonen sowie der Schülerin-
nen und Schülermit einfachen sonderpädagogischenund unter-
stützendenMassnahmen gegenüberderAbteilungsleitung Bildung
und Kultur sowie gegenüberder Bildungs- und Kulturkommission.

2Sie ist insbesondere zuständigfür
a. die Anstellung, Entlassung und Führungder Speziallehrpersonen

unter Vorbehalt von Artikel 16 Absatz 3,
b. die Zuweisung von Schülerinnenund Schülernzu einfachen son-

derpädagogischen und unterstützendenMassnahmen im Regel-
schulangebot mitAusnahme der individuellen Lernziele (Art. 11
VMR).

Art.19
Die Aufgaben und Zuständigkeitender Leitung Tagesbetreuung wer-
den in der Verordnung vom 25. März2024 überdie Tagesbetreuung
von Schulkindern geregelt.

Art.20
1 Die Schuladministration unterstütztdie Schulorgane und die Lehrer-
schaft in administrativen Belangen ihrer Arbeit.

2 Sie führtdas Sekretariat der Bildungs- und Kulturkommission.
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Weitere Zuständigkeiten Art.21
1 Zuständigfürden Bezug von Eltembeiträgenund weiteren Gebühren
im Anwendungsbereich dieser Verordnung ist die Finanzverwaltung.
Die Erhebung richtet sich nach dem Reglement vom 11. März2022
überdie GebührenfürDienstleistungen und die Konzessionsabgabe
Energieversorgung (GebKaR).

2 Im Übrigenregelt der Gemeinderat die Zuständigkeitenergänzend in
einem Funktionendiagramm.

Mitwirkung von Eltern und Schülerinnenund Schülern

Elternrat
a) Organisation

b) Aufgaben

c) Einzelheiten

Schülerrat

Art.22
1 Fürdie Schule Jegenstorf besteht ein Eltemrat.

2 Der Elternrat setzt sich zusammen aus ein bis zwei Elternvertretun-
gen pro Klasse. Die Elternvertretungen werden von den Eltern der
Schülerinnenund SchüterjeKlasse fürdie Dauer eines Schuljahres
gewählt. Mehrfache Wiederwahl ist möglich.

3 Mitglieder der Schulorgane und Lehrpersonen könnennicht in den
Elternrat Einsib nehmen. Die Vertretung mehrerer Klassen durch eine
Person ist ausgeschlossen.

4 Der Elternrat konstituiert sich selbst.

5 Die Abteilungsleitung Bildung und Kultur und bei Bedarf die Schullei-
tungen, die Leitung Massnahmen Regelschule sowie die Leitung Ta-
gesbetreuung nehmen mit beratender Stimme an den Sitzungen des
Elternrats teil.

Art.23
Der Elternrat nimmt insbesondere folgende Aufgaben wahr:
a. Er befasst sich mit Themen und Projekten von allgemeinem Inte-

resse fürdie Eltern bzw. die Schule,
b. er kann der zuständigenSchulleitung, der Leitung Massnahmen

Regelschule, der Leitung Tagesbetreuung, derAbteilungsleitung
Bildung und Kultur oder der Bildungs- und Kulturkommission Anlie-
gen unterbreiten,

c. er informiert die Eltern regelmässig überseine Arbeit.

Art.24
Die Bildungs- und Kulturkommission regelt die Einzelheiten in einem
Konzept.

Art.25
1 Fürdie Oberstufe der Schule Jegenstorf besteht ein Schülerrat.

2 Der Schülerratsetzt sich zusammen aus bis zu zwei Schülerinnen
und Schülern pro Klasse, die von den Schülerinnenund Schülernder
Klasse fürdie Dauer eines Schuljahres gewähltwerden. Mehrfache
Wiederwahl ist möglich.

3 Der Schülerratkonstituiert sich selbst.
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4 Er befasst sich mit Themen von allgemeinem Interesse fürdie Schü-
lerinnen und Schülerund kann der Lehrerkonferenz Anliegen unter-
breiten.

Schlussbestimmungen

Inkrafttreten Art.26
1 Die vorliegende Verordnung tritt am 1. August 2024 in Kraft.

2 Mit dem Inkrafttreten der Verordnung werden die Verordnung über
das Bildungswesen vom 8. April 2013 und die Verordnung überden
Schülertransportvom 28. Februar 2022 aufgehoben.

Beschlossen durch den Gemeinderat am 25. März2024.

NAMENS DES GEMEINDERATES
'räsidentin: Der Sekretär:

S. Lyoth

25. März2024

R. ipfe/
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Anhang: Elternbeiträgean Schulreisen, Schullager, Sport-
wochen und dergleichen
Vorbemerkung zum ganzen Anhang:
Der Anhang der geltenden Bildungsverordnung regelt nicht nur die Höheder Elternbeiträgebei Schulreisen,
Schullagern, Sportwochen und dergleichen, sondem legt auch den Gemeindebeitrag und den Zeitpunkt sowie
die Dauer entsprechender Anlässefest. Währenddie ElternbeiträgeGebührencharakteraufweisen und eine
rechtssatzmässigeFestlegung hierzwingend ist, handelt es sich bei den weiteren Vorgaben um gemeindein-
terne Weisungen, welche durch die Schulleitungen bei der Bewilligung entsprechender Anlässe(siehe Ziff. 3.2
des überarbeiteten Funktionendiagramms, Art. 17 Abs. 1 Bst. d des vorliegenden Verordnungsentwuri's) zu
beachten sind. Eine Festlegung in derVerordnung ist daher nicht nötig. Neu sollen nur noch die Elternbeiträge
pro Kind und Tag im Anhang derVerordnung festgelegt werden. Die übrigen Inhalte können mittels Weisung
geregelt werden. Insbesondere braucht der Anhang nicht weiter zu konkretisieren, in welchem Schuljahr wel-
cher Anlass stattfindet.
Zur Höheder Eltembeiträgesiehe Erläuterungenzu Art. 11 der neuen Verordnung.

Anlass

Schulreise

Landschulwoche

Schneesportwoche

Schuljahr

Kindergarten bis 2. Klasse

3. bis 6. Klasse

7. bis 9. Klasse

1. und 2. Klasse

3. bis 6. Klasse

7. bis 9. Klasse

3. bis 6. Klasse

7. bis 9. Klasse

Elternbeitrag pro
Kind und Tag

maximalCHF 15.00

maximalCHF 20.00

maximalCHF 25.00

CHF 15.00

CHF 20.00

CHF 25.00

CHF 20.00

CHF 25.00

25. März2024
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